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5 Punkte — 1 Ziel:

• Eine Demonstration des guten Willens und der Einsicht.

Unsere Aktion zur besseren Kennzeichnung der landw. Gefährte soll zu
einer Demonstration des guten Willens werden. Man rüste
daher selbst bei Tag sämtliche Anhänger, Pferdewagen und Maschinen
(besonders auch Milchkarren mit denen man öffentliche Strassen und
Wege befährt mit Rückstrahlern aus. Das Hellrot der roten Rückstrahler
eignet sich übrigens sehr gut, um breite oder unförmige Traktoranbau- und
-aufbaugeräte auch bei Tag zweckmässig zu kennzeichnen.

© Ab Samstag, den 7. Mai 1955

soll an der Aussenwand jeder landw. Genossenschaft ein Plakat auf
unsere Aktion zur besseren Kennzeichnung der landw. Gefährte bei Nacht
hinweisen. Das Plakat trägt oben rechts das Bild der Titelseite dieses Heftes.
Sollte das Plakat nicht ausgehängt werden, ersuche man den Verwalter, dies

zu tun. Sollte eine Genossenschaft nicht bedient worden sein, so melde man
uns dies unverzüglich.

• In Ortschaften,

wo keine landw. Genossenschaft besteht, übernehme ein
Mitglied, das im Dorf oder Weiler wohnt, den Vertrieb der Rückstrahler.
Diesbezügliche Anmeldungen nimmt das Zentralsekretariat des Schweiz.
Traktorverbandes in Brugg gerne entgegen.

• Die Anschaffung von Rückstrahlern in zweckmässiger Form und
genügender Anzahl kosten einige Franken. Sie tragen Wesentliches
dazu bei, Euch oder Eure Angehörigen oder Angestellten vor Zusammen-
stössen mit Motorfahrzeugen oder Velos zu schützen. Erwäget selber,
ob Euer Leben oder dasjenige Eurer Angehörigen oder
Euer Traktor oder Euer Anhänger so viel wert sind.

• Bauer Du weisst selber am besten

Hinausschieben Vergessen

Schiebe das bessere Kennzeichnen Deiner Anhänger
und Maschinen nicht hinaus. Fülle den Bestellschein auf Seite 13

gleich jetzt aus und lasse ihn morgen zur Post oder direkt zur landw.
Genossenschaft Deines Ortes bringen.
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